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praktisch überhaupt keine Bemühungen zur Erforschung gegeben. 
Auch wird diese wichtige Quelle in der einschlägigen Literatur nur 
selten zitiert, was nicht zuletzt daran liegen mag, dass bis heute keine 
brauchbare, geschweige denn modernen Anforderungen genügende 
Edition existiert.

Das Magdeburger Stadtrecht wurde ursprünglich rein oral tradiert. 
Schon immer beruhte es auf der Rechtsprechung der Magdeburger 
Schöffen16. Einige wenige Spuren sind erstmals schriftlich in einem 
Privileg Erzbischof Wichmanns von Magdeburg aus dem Jahr 1188 
greifbar17. Eine von den Schöffen als autoritativ bindend anerkannte, 
umfassende schriftliche Aufzeichnung gab es jedoch nie; noch im 
15. Jahrhundert waren sie der Meinung, ihr Wort und nicht irgendein 
Rechtstext zähle18. Dennoch entstanden bereits im 13. Jahrhundert er­
ste nicht autorisierte Aufzeichnungen von Teilbereichen (so genannte 
„Privatarbeiten“19). Diese Texte waren dann Grundlage der Weichbild­
vulgata. Bislang bloß oral tradiertes Rechtswissen wurde Schritt für 
Schritt in Schriftform gebracht und schließlich in einem übergreifen­
den Corpus zusammengeführt. Warum dies geschah, welche Intention 
der Autor verfolgte und wie man sich diesen Vorgang insgesamt vor­
zustellen hat, bleibt bis heute unklar, was sich auch in entsprechend 
nebulösen Formulierungen in der Literatur widerspiegelt20. Auch auf 
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